
Kommentierung eines Beitrages von Inge Graf in Facebook vom 09.09.2015 

@Inge Graf wie besprochen meine Antwort. Ich habe deine Sätze immer als Überschrift fett gestellt, 

ohne jegliche Änderung und im Textzusammenhang und dann meine Antwort mit AW 

gekennzeichnet. 

Eine Patentlösung habe ich natürlich auch nicht, aber ich finde es falsch, dass Anreize geschaffen 

sind, die das Begehren ausschließlich nach Deutschland zu kommen unterstützen. 

AW: Die Erkenntnis, dass es hier keine Patentlösung gibt kann ich nur unterstreichen. Anreize nach 

Deutschland zu kommen, werden eigentlich nicht geschaffen, es war ein dämliche Aussage, die in der 

Vorstellung der Flüchtlinge für diese Anreize sorgte. Dass die Flüchtlinge ausschließlich nach 

Deutschland kommen, ist etwas verblendet. 

Wir haben ein Asyl-Gesetz, das zwar Öffnungen zulässt aber im Grunde genommen auf eine eng 

gezogene Gruppe anzuwenden ist. Das sollte in erster Linie erst einmal konsequent durchgesetzt 

werden. 

AW: Kennst du die Bestimmungen überhaupt genau, wenn du die Gruppe auf so beschränkst. Ich 

zitiere hier mal die Bestimmungen, die eindeutig sind und zur Erklärung, zitiere ich die Erläuterungen 

in Wikipedia, denen kaum etwas hinzuzufügen ist. 

Artikel 16a 

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des 

Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der 

Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden 

durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des 

Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen 

eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. 

(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt 

werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen 

politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch 

unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, 

daß ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen 

vorträgt, die die Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt 

wird. 

(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 

und in anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet 

gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 

Maßnahme bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes 

Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der 

Europäischen Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter 



Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren 

Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die 

Prüfung von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von 

Asylentscheidungen treffen. 

Zitat aus Wikipedia. 

Das Asylrecht für politisch Verfolgte ist in Deutschland ein im Grundgesetz verankertes 

Grundrecht. Nach heftiger öffentlicher Debatte im Jahr 1993 wurde das bis dahin 

schrankenlos gewährte Asylgrundrecht aus Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GG herausgenommen und 

nach Art. 16a Abs. 1 GG übertragen. In die vier folgenden Absätze sind die im 

Asylkompromiss beschlossenen Einschränkungen eingearbeitet worden: 

 Ausländer, welche über einen Staat der Europäischen Union oder einen sonstigen sicheren 
Drittstaat einreisen, können sich nicht auf das Asylrecht berufen (Art. 16a Abs. 2 GG). 

 Bei bestimmten Herkunftsstaaten (sog. sichere Herkunftsstaaten) kann vermutet werden, 
dass dort keine politische Verfolgung stattfindet, solange der Asylbewerber diese Vermutung 
nicht entkräftet (Art. 16a Abs. 3 GG). 

 Der Rechtsschutz wurde eingeschränkt (Art. 16a Abs. 4 GG). 
 Letztlich kann das deutsche Asylgrundrecht dadurch eingeschränkt oder ausgeschlossen 

werden, dass ein anderer Staat im Rahmen europäischer Zuständigkeitsvereinbarungen für 
die Schutzgewähr des Asylbewerbers zuständig ist und der Asylbewerber, ohne dass sein 
Asylantrag in der Sache geprüft wird, dorthin verwiesen wird. 

Die Anerkennungsquote nach Art. 16a GG ist entsprechend gering und liegt seit 2002 bei 

unter 2 %.
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In einem weitergehenden Sinne wird unter dem Asylrecht auch die Anerkennung als 

Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention und die Feststellung von 

zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten (subsidiärer Schutz) verstanden, die im Regelfall 

ebenfalls im Asylverfahren und ohne besonderen weiteren Antrag vom Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge mitgeprüft wird. Die Erfolgsquoten der gestellten Asylanträge in 

Hinblick auf diese Schutzformen unterliegen größeren Schwankungen. 

Nicht nur für falsch sondern für ausgesprochen fatal halte ich die Haltung der Regierung ohne 

Prüfung jeden der aus Syrien kommt sofort den Asylstatus zu geben. Dass gefälschte Pässe 

mittlerweile in der Türkei schon ein lukratives Geschäft geworden sind, sollte auch Dir nicht 

entgangen sein. 

AW: Eine Einzelprüfung ist de jure sicherlich nicht durchsetzbar und de facto nicht darstellbar, bei 

dem Flüchtlingsstrom. Das es immer schwarze Schafe gibt, muss man in Kauf nehmen, mit allen 

Mitteln der Bekämpfung dieser, z.B. durch den Rechtsstaat. 

Ebenso ist das Schengen-Abkommen konsequent einzuhalten. 

AW: Kennst du das Schengen-Abkommen? Hier mal die Regeln (Quelle: http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Schengen_node.html) 

Regelungsgegenstände  
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1. Bürger der Schengen-Staaten (siehe unten) können die Schengen- Binnengrenzen ohne 

Personenkontrollen überschreiten. Die einzelnen Staaten können bei Gefährdung der 

öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit jedoch weiterhin für einen 

begrenzten Zeitraum Kontrollen an den Binngengrenzen durchführen. Die Pflicht für 

deutsche Staatsangehörige, beim Verlassen des Bundesgebiets und der Einreise nach 

Deutschland einen gültigen Pass oder Passersatz (z.B. Personalausweis) mitzuführen, 

besteht trotz des Abkommens weiterhin. 

2. Inhaber eines von einem Schengen-Staat ausgestellten und in seiner räumlichen 

Gültigkeit nicht beschränkten Visums für den kurzfristigen Aufenthalt („Schengen-

Visum“ der Visumkategorie „C“) dürfen sich im Rahmen von dessen Gültigkeit im 

gesamten Hoheitsgebiet der Schengener Staaten aufhalten und sich darin frei bewegen. 

Beim Überschreiten der Binnengrenzen unterliegt auch dieser Personenkreis keinen 

Kontrollen. Visa für den Flughafentransit (Visumkategorie „A“) berechtigen lediglich 

zum Aufenthalt in den internationalen Transitzonen von Flughäfen, jedoch nicht zur 

Einreise in den Schengenraum. 

3. Drittstaatsangehörige, die Inhaber eines nationalen Aufenthaltstitels eines Schengen-

Staates sind, dürfen sich im Rahmen von dessen Gültigkeit für bis zu 90 Tage 

innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen auch im Hoheitsgebiet der übrigen 

Schengen-Staaten aufhalten.Dies gilt auch für Inhaber eines von einem Schengen-

Staat ausgestellten "nationalen" Visums (Visumkategorie "D"). 

4. Harmonisierte Visumpolitik der Mitgliedstaaten (gemeinsame Liste der 

visumpflichtigen bzw. visumfreien Drittstaaten). 

5. Außengrenzkontrollen nach einheitlichem Standard. 

6. Zugriff der Mitgliedstaaten auf das Schengener Informationssystem (SIS), das 

schengenweite Personen- und Sachdaten umfasst , insbesondere zu 

Fahndungszwecken. 

7. Enge polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit. 

8. Gemeinsame Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. 

9. Zuständigkeitsregeln für die Durchführung von Asylverfahren, inzwischen ersetzt 

durch die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 (sog. 

Dublin-II-Verordnung) 

Was hat das mit den Flüchtlingen die Asyl suchen zu tun? Hier greift die Asylregel. 

Das Schleppertum muss konsequent bekämpft werden u.U. auch mit Waffengewalt. 

AW: Man kann sich die plakativen Forderungen zur Durchsetzung seiner Ansicht auch leicht man. Ein 

Schleppertum so gibt es nicht. Die Vorstellung dass das nur organisierte Banden sind stimmt nicht. 

Das Schleppertum geht von arbeitslosen LKW-Fahrer einzeln bis zur Organisation. Warum ist gleich 

Waffengewalt einsetzen muss und nicht die bestehenden Gesetze anwenden, ist für mich sehr 

fraglich – man sollte nicht nach dem Satz „Auge um Auge – Zahn um Zahn“ die Probleme lösen. Auch 

hier ist die anscheinend die gesetzliche Grundlage nicht klar. Ich füge diese deshalb hier ein. 

 

§ 95 Aufenthaltsgesetz 

Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

http://dejure.org/gesetze/AufenthG


 
1.  entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 2 sich im Bundesgebiet aufhält, 

 
2.  

ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 1 Satz 1 sich im Bundesgebiet aufhält, 

wenn 

  
a)  er vollziehbar ausreisepflichtig ist, 

  
b)  ihm eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelaufen ist und 

  
c)  dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist, 

 
3.  entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 in das Bundesgebiet einreist, 

 
4.  

einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder § 47 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 

2 zuwiderhandelt, 

 
5.  

entgegen § 49 Abs. 2 eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollständig macht, sofern die 

Tat nicht in Absatz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist, 

 
6.  entgegen § 49 Abs. 10 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet, 

 
6a.  

entgegen § 56 wiederholt einer Meldepflicht nicht nachkommt, wiederholt gegen räumliche 

Beschränkungen des Aufenthalts oder sonstige Auflagen verstößt oder trotz wiederholten 

Hinweises auf die rechtlichen Folgen einer Weigerung der Verpflichtung zur Wohnsitznahme 

nicht nachkommt oder entgegen § 56 Abs. 4 bestimmte Kommunikationsmittel nutzt oder 

bestimmte Kontaktverbote nicht beachtet, 

 
7.  

wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Abs. 1 oder Absatz 1c zuwiderhandelt 

oder 

 
8.  

im Bundesgebiet einer überwiegend aus Ausländern bestehenden Vereinigung oder Gruppe 

angehört, deren Bestehen, Zielsetzung oder Tätigkeit vor den Behörden geheim gehalten wird, 

um ihr Verbot abzuwenden. 

(1a) Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich eine in § 404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten Buches 

Sozialgesetzbuch oder in § 98 Abs. 3 Nr. 1 bezeichnete Handlung begeht, für den Aufenthalt 

im Bundesgebiet nach § 4 Abs. 1 Satz 1 eines Aufenthaltstitels bedarf und als Aufenthaltstitel 

nur ein Schengen-Visum nach § 6 Abs. 1 Nummer 1 besitzt. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

 
1.  

entgegen § 11 Absatz 1 oder in Zuwiderhandlung einer vollziehbaren Anordnung nach § 11 

Absatz 6 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1 

  
a)  in das Bundesgebiet einreist oder 

  
b)  sich darin aufhält oder 

http://dejure.org/gesetze/AufenthG/3.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/48.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/4.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/14.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/46.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/47.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/49.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/49.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/56.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/56.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/61.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_III/404.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/98.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/4.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/6.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/11.html
http://dejure.org/gesetze/AufenthG/11.html


 
2.  

unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder einen anderen 

einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen oder das Erlöschen oder die 

nachträgliche Beschränkung des Aufenthaltstitels oder der Duldung abzuwenden oder eine so 

beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und der Absätze 1a und 2 Nr. 1 Buchstabe a ist der 

Versuch strafbar. 

(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 2 Nr. 2 bezieht, können eingezogen 

werden. 

(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt 

unberührt. 

(6) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 steht einem Handeln ohne erforderlichen 

Aufenthaltstitel ein Handeln auf Grund eines durch Drohung, Bestechung oder Kollusion 

erwirkten oder durch unrichtige oder unvollständige Angaben erschlichenen Aufenthaltstitels 

gleich. 

 

Eine sicherlich klare Regelung, die nur angewendet werden muss, i.V. mit weiteren bestehenden 

gesetzlichen Regeln. 

 

Die westlichen Staaten müssen sich endlich bereiterklären, durch einen massiven militärisch 

gemeinsamen Angriff den IS und auch andere Terroristen auszumerzen. 

AW: Richtig ist, dass die Probleme an der Wurzel bekämpft werden müssen. Ob dies gleich mit 

militärischem Einsatz sein muss, ist streitbar. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Länder keine 

Waffenlieferungen mehr erhalten und usw..  

 

Der Salafismus muss in Deutschland verboten und deren Anhänger strafrechtlich belangt werden.  

AW: Auch hier pauschalierst du wieder. Hier mal die Definition aus Wikipedia: 

² Der Salafismus in Deutschland ist, laut Einschätzung des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz und einiger Landesbehörden für Verfassungsschutz, die gegenwärtig 

dynamischste islamistische Bewegung in Deutschland. Es handelt sich dabei um eine 

Richtung innerhalb des politischen Islam, die sich strikt an der Gründungszeit der Religion 

ausrichtet. Diese Verfassungsschutzbehörden kategorisieren den Salafismus als extremistische 

Ideologie, die versucht, durch intensive Propagandatätigkeit (die sogenannten Daʿwa, das 

heißt Ruf zum Islam/Missionierung), die deutsche Gesellschaft entsprechend ihren 

Vorschriften zu missionieren und islamisieren.
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Salafistische Organisationen stehen unter Beobachtung von Verfassungsschutzbehörden, 

denen zufolge beinahe alle bekannten islamistischen terroristischen Strukturen und Personen 

in Deutschland salafistischen Strömungen zuzurechnen sind.“ 

Anscheinend hast du auch vergessen, dass hier bereits Verbote ausgesprochen wurden, so z.B. 
am 14. Juni 2012. Innenminister Friedrich erließ ein erstes Verbot gegen das islamistische Netzwerk 
Millatu Ibrahim aus Solingen. (Quelle Wikipedia) 

 

Und letztendlich müssen schon die Asylbegehrer, welche hier Straftaten begehen, sofort 

abgeschoben werden. Es kann nicht sein, dass in Asylheimen der Lynchmob tobt und diese 

Personen dann doch bleiben dürfen. 

AW: Auch hier pauschalierst du wieder. Was heißt Straftat begehen. Urteil durch den Bürger? oder 

gilt auch für den Asylanten der Grundsatz „in dubio pro reo“? Warum soll ein Verurteilter Asylant 

nicht seine Strafe in Deutschland vollziehen. Ist durch die Straftat direkt das Asylrecht aufgehoben. 

Eine sicherlich juristisch interessante und sehr schwere Frage. 

Auch finde ich, dass es falsch ist, dass abgelehnte Asylbewerber durch Klage Ihre Abschiebung -

rausschieben- können. 

AW: Also Rechtsstaat gilt für Asylbewerber nicht? Menschen zweiter Klasse in einem demokratischen 

Rechtsstaat. Sehr naive Einstellung. 

Auch bin ich mehr für Familienaufnahme von Flüchtlingen und nicht wie man es jetzt immer sehen 

kann überwiegend Männer. Meiner Ansicht nach gehören die in die Armee Ihres Landes um gegen 

den Terror zu kämpfen .... nun ja ich kann das fortführen, aber lassen wir das, denn ich weiß es ist 

mit Deiner liberalen Einstellung nicht kompatibel ... 

AW: Die ratio legis musst du mir mal erklären, auch i.V. mit der Gleichstellung von Mann und Frau. 

Ein Mann flieht vor Terror und Krieg, soll Asyl abgelehnt bekommen, weil er in die Armee des Landes 

gesteckt gehört. Respekt vor dieser Aussage. 

 

Liebe @Inge Graf, ich hoffe, auch der tief schwarze Blick, kann sich mit Argumenten eines liberal 

Eingestellten objektiv aus einander setzen. Es muss auch nicht immer eine liberale Einstellung sein, 

aber die Argumentation sollte auf der Grundlage des Rechtsstaates geführt werden. Versuche 

Vorstellungen irgendwie durchzusetzen, gegen die betroffenen Menschen, lässt den Verdacht 

entstehen, dass Menschen in Klassen klassifiziert werden. Bei all der Diskussion, sollte man auch 

nicht den Vorteil für Deutschland durch die Flüchtlinge vergessen (steht bei mir an letzter Stelle).  

 (Jürgen Zwilling) 
(http://juergen-und-ursula-zwilling.de) 
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